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266 Gendarmerie .

3. Gendarmerie.
Das Gendarmeriecorps hat die Aufgabe , über die Erhaltung der

öffentlichen Sicherheit und Ruhe im Innern des Großherzogthums und
über Beobachtung der desfalls beſtehenden Geſetze und Verordnungen zu
wachen , Gefahren , welche dem Einzelnen oder dem Ganzen , den Perſonen
oder dem Eigenthum drohen , abzuwenden , Verbrechen aller Art zu ver —

hüten oder anzuzeigen , die Schuldigen oder die wegen eines begangenen
Verbrechens oder der Theilnahme daran Verdächtigen zu verfolgen , in den

geſetzlich zuläſſigen Fällen feſtzuhalten und vor die zuſtändige Behörde zu
bringen , endlich die Aufträge , die ihm in dieſen Beziehungen von den

Gerichts - und Polizeibehörden ertheilt werden , zu vollziehen ,
Als Landes - Polizeianſtalt bildet das Gendarmeriecorps ein zuſammen —⸗

hängendes Ganze und iſt dem Miniſterium des Innern unterſtellt .
Die innere Organiſation deſſelben iſt militäriſch . Es beſteht aus 492

Mann incl . Officiere und iſt in 4 Diſtricten und 54 Bezirke abgetheilt .

Corps - Commandeur

( mit dem Sitze in Carlsruhe ) :

Heinrich Delorme , Generalmajor . Ss . mitE . - W.OO.

Bureauvorſtand :

( Adjutant . )

Berthold Gemehl , Hauptmann . G . H3 . E2 .F. E. L. 5.
1 Zahlmeiſter , 1 Corpsfourier , 1 Wachtmeiſter als Actuar , 1 Gendarm

als Bureaudiener .

Commandant des J. Diſtricts

( mit dem Sitze in Conſtanz ) :

Ferdinand Horchler , Hauptmann . . 2 . - M.
Das Commando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Conſtanz und Villingen .

Commandant des II . Diſtriets

( mit dem Sitze in Freiburg ) :

Heinrich Frhr .v . Bodmann , Oberſtlieutenant . S4 . m. E. -NI. -GO.
Das Commando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Waldshut , Lörrach und

Freiburg .
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Commandant des II . Diſtricts

( mit dem Sitze in Carlsruhe ) :

Mathias Seel , Hauptmann . GY.R . St .3.
Das Commando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Offenburg , Baden und

Carlsruhe .

Commandant des IV . Diſtricts

( mit dem Sitze in Mannheim ) :

GuſtavBrückner , Oberſtlieutenant . 4 . - H. - . GO. P . R. A4 .

Das Commando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Mannheim , Heidelberg
und Mosbach .

Jedem Diſtrictscommandanten iſt ein Oberwachtmeiſter beigegeben.
Die Bezirkscommandos haben ihren Sitz an jenem der Bezirksämter

und Amtsgerichte .

4. General - Landesarchiv .

Das General⸗Landesarchiv beſteht aus einem Urkunden - und einem

Actenarchive .

Im Urkundenarchiv werden , nach den älteren und neueren geſchieden ,
aufbewahrt : die Staatsverträge , die Urkunden über Erwerbungen , Tauſch⸗
verträge , Veräußerungen , Ablöſungen , überhaupt über Verträge , wobei die

Staatsregierung betheiligt iſt ; ferner die Obligationen und Cautionen

derjenigen Privaten , welche gegen die Staatsregierung eine ſpecielle Ver⸗

pflichtung oder Haftbarkeit haben , ſodann die Depoſiten in Werthpapieren
und Fauſtpfand⸗Verträgen , welche in den Geſchäftskreis der Centralbehörden

und Anſtalten fallen .

Alle Acten der verſchiedenen Staatsbehörden ſollen , ſobald 50 Jahre

von Erledigung des betreffenden Gegenſtandes verfloſſen ſind , und ſoweit

nicht einzelne Acten als der ferneren Erhaltung unwerth zur Vertilgung
ausgeſchieden werden , in das Generalarchiv zur Aufbewahrung abgeliefert
werden .

Ueber die Geſuche um Erlaubniß zur Benützung des General - Landes⸗

archivs , ſowie zur Einſichts⸗ und Abſchriftsnahme von einzelnen Urkunden
oder Acten , ſei es zu wiſſenſchaftlichen oder practiſchen Zwecken , entſcheidet

das Miniſterium des Innern .
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